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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Mehrheit der vorberatenden SiK-SR beantragte ihrem Rat im Frühjahr 2021, die
Motion der SVP-Fraktion für eine Sicherheitshaft für Dschihad-Rückkehrer und
-Rückkehrerinnen abzulehnen, weil die Motion, so Kommissionssprecher Daniel
Jositsch (sp, ZH) «den Boden des Rechtsstaates» verlasse. Eine präventive Inhaftierung
aufgrund blosser Hinweise und ohne dringenden Tatverdacht sei auch mit der EMRK
nicht vereinbar, wie die Diskussion um die Präventivhaft im Rahmen der PMT-Vorlage
bereits gezeigt habe. Eine Minderheit Salzmann (svp, BE)/Minder (parteilos, SH)
beantragte dennoch die Annahme der Motion, weil sich die Situation seit der
Verabschiedung des PMT-Gesetzes im September 2020 «massiv verändert» habe; mit
der Messerattacke von Morges sei «der Terror [...] in der Schweiz angekommen», so
Werner Salzmann. Mit 37 zu 5 Stimmen folgte die Ständekammer ihrer
Kommissionsmehrheit und lehnte die Motion ab. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies
darauf hin, dass bei einem konkreten Verdacht bereits heute eine Untersuchungshaft
angeordnet werden könne. Zudem würden mit den im PMT-Gesetz vorgesehenen
Massnahmen – über welche die Stimmbevölkerung im Sommer 2021 abstimmen wird –
die gesetzlichen Möglichkeiten ausreichen, um mit terroristischen Gefährderinnen und
Gefährdern angemessen umzugehen. 1

MOTION
DATUM: 01.03.2021
KARIN FRICK

Strafrecht

Nach dem Nationalrat nahm im Herbst 2016 auch der Ständerat eine Motion der RK-NR
für einheitliche Bestimmungen zum Strafvollzug bei gefährlichen Tätern an. Die
Minderheit der vorberatenden RK-SR, bestehend aus Daniel Jositsch (sp, ZH), Robert
Cramer (gp, GE) und Thomas Minder (parteilos, SH) konnte – mit Hilfe eines flammenden
Plädoyers von Karin Keller-Sutter (fdp, SG) – eine Ratsmehrheit von 28 zu 14 Stimmen
davon überzeugen, dass mit der Überweisung dieses Vorstosses ein Beitrag an die
öffentliche Sicherheit geleistet werden kann. Damit ist der Bund beauftragt, Kriterien
und Mindeststandards für den Umgang mit gefährlichen Tätern festzulegen. 2

MOTION
DATUM: 29.09.2016
KARIN FRICK

Privatrecht

Mittels Motion verlangte Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH), dass
Namensänderungen für Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Die
Möglichkeit zur Namensänderung werde von verurteilten Straftäterinnen und
Straftätern genutzt, um sich wieder eine «reine Weste» zu geben. Bei Personen mit
Landesverweis sei das Argument, die Namensänderung sei notwendig, um die
Resozialisierung in der Gesellschaft zu ermöglichen, allerdings nicht anwendbar. Sie
müssten die Schweiz ohnehin verlassen, weshalb in solchen Fällen das öffentliche
Sicherheitsinteresse höher zu gewichten sei als das individuelle Interesse der
verurteilten Person, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Bundesrat zeigte sich
in seiner Stellungnahme bereit, das Anliegen «unter dem Vorbehalt der Wahrung der
Grundrechte der betroffenen Person» umzusetzen, und beantragte die Motion zur
Annahme.
Im Ständerat wurde der Vorstoss in der Wintersession 2021 vor allem vor dem
Hintergrund diskutiert, dass die Schaffhauser Behörden dem verurteilten und mit
Landesverweis belegten Dschihadisten Osama M. eine Namensänderung bewilligt
hatten, wie Motionär Minder schilderte. Sein Schaffhauser Ratskollege Hannes Germann
(svp, SH) erklärte weiter, dass es so «einem Mann mit äusserst grossem
Gefährdungspotenzial [...] beinahe gelungen [wäre], eine neue Identität zu bekommen»,
da er «im Strafregister [fast] irgendwo zwischen Stuhl und Bank verschwunden» wäre.
Der Staat müsse künftig vermeiden, dass es zu einem solchen «Fast-Super-GAU»
kommen könne, appellierte er an die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Die Grüne Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE) beantragte die Ablehnung der Motion. Sie
warnte davor, aufgrund eines Einzelfalls zu legiferieren, und betonte, dass sie nicht
einsehe, weshalb in dieser Frage zwischen Verurteilten mit und ohne Landesverweis
unterschieden werden sollte; eine solche Ungleichbehandlung sei nicht gerechtfertigt

MOTION
DATUM: 16.12.2021
KARIN FRICK
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und verletze den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Wenn es
tatsächlich ein Problem sei, dass ein Strafregistereintrag «bei einem Namenswechsel
einfach verschwinden kann», dann sei das nicht nur bei Personen mit Landesverweis
ein Problem, pflichtete Mathias Zopfi (gp, GL) seiner Fraktionskollegin bei.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekräftigte den Willen des Bundesrates, die geforderte
Anpassung vorzunehmen, unter dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit: «Wenn jemand
unter einer neu angenommenen Identität eine Gefährdung darstellt, dann ist das eine
Gefährdung zu viel.» Mit 28 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm die Ständekammer
die Motion an. 3

Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat in der Sommersession 2022 die Motion
von Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH) an, mit der Namensänderungen für
Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Mit 107 zu 59 Stimmen
folgte er der Empfehlung des Bundesrates und einer Mehrheit der RK-NR. Ähnlich wie
der Motionär wies die Rechtskommission darauf hin, dass mit einem Verbot der
Namensänderung für des Landes verwiesene Personen verhindert werden könne, dass
diese mit neu angenommener Identität eine Gefährdung darstellten. Zudem sei laut
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) auch klar, dass bei einem
rechtskräftigen Landesverweis der Schutz der Bevölkerung über den individuellen
Interessen eines Verurteilten stehe. Minderheitssprecher Christian Dandrès (sp, GE)
warf Minder hingegen Effekthascherei aufgrund der medialen Berichterstattung rund
um den Dschihadisten Osama M. vor und betonte, dass die Namensänderung von
ausgewiesenen Personen in speziellen Fällen, beispielsweise zur Resozialisierung oder
Integration nach abgelaufenem Landesverweis, gerechtfertigt sein könne. Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch im Namen des Bundesrates, dass es bei Personen,
die das Land verlassen müssen, um Integration gehen könne, und unterstützte das
Anliegen der Motion. 4

MOTION
DATUM: 08.06.2022
LUKAS LÜTOLF

Innere Sicherheit

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 5

Polizei

In der Wintersession 2019 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion Seiler
Graf (sp, ZH) für eine schweizweite Regelung privater Sicherheitsdienstleistungen.
Nachdem die SiK-SR die KKJPD angehört und sich darüber unterrichten lassen hatte,
dass die aktuelle Situation «unhaltbar» sei, gleichzeitig aber keine Aussicht auf eine
Harmonisierung des kantonalen Rechts in diesem Bereich bestehe und eine
einheitliche Regelung nur mittels Bundesgesetz erreicht werden könne, beantragte sie
die Motion ihrem Rat mehrheitlich zur Annahme. Die Minderheit anerkannte zwar den
Handlungsbedarf, wollte jedoch nicht – nicht einmal auf deren ausdrückliche Bitte hin –
in die Kompetenz der Kantone eingreifen, weil sie weitere ähnliche
Kompetenzabtretungen in Zukunft fürchtete und damit den Föderalismus in Gefahr
sah. Aus diesem Grund hatte die Kommission bereits einige Monate zuvor – noch vor
der erwähnten Anhörung der KKJPD – eine praktisch gleichlautende Motion Rechsteiner
(sp, SG; Mo. 17.4101) mehrheitlich abgelehnt, die der Motionär daraufhin zurückzog. Die
Motion Seiler Graf wurde im Ständerat mit der knappen Mehrheit von 23 zu 21 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt. Laut Minderheitsvertreter Thomas Minder (parteilos,
SH) sei dies ein «starkes Zeichen an die Kantone, ihre verhältnismässig kleinen
Probleme im Bereich der inneren Sicherheit selbst zu lösen». Ständeratspräsident Hans
Stöckli (sp, BE) erheiterte das Plenum zum Schluss der Debatte mit der Bemerkung, die
Motion sei damit erledigt, «aber das Problem wahrscheinlich nicht».
In der Tat hatten sich nicht nur der Polizeiverband, der gemäss der NZZ seit längerer
Zeit vor Wildwuchs im Sicherheitsbereich gewarnt hatte, sondern auch der Verband
Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungsunternehmen (VSSU) und damit die Security-
Branche selbst einheitliche Qualitätsstandards gewünscht. «Die private
Sicherheitsbranche kann sich längerfristig nur entwickeln, wenn sie von der
Öffentlichkeit als kompetent wahrgenommen wird», erklärte VSSU-Vertreter Matthias
Fluri gegenüber der NZZ. Mit der Ablehnung durch den Ständerat ist das «Ende des
Trauerspiels» (NZZ) jedoch wohl wieder ausser Sichtweite gerückt. 6

MOTION
DATUM: 16.12.2019
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Nachdem sich die SPK-SR einstimmig für die Idee eines obligatorischen Referendums
für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem Charakter ausgesprochen
hatte, passierte die Motion Caroni in der Frühjahrssession 2016 auch den Ständerat.
Allerdings erwuchs der Idee in der kleinen Kammer Opposition in der Person von Paul
Rechsteiner (sp, SG). Der St. Galler Ständerat wies darauf hin, dass es schwierig sei,
gegen eine Idee einzustehen, die vom Nationalrat diskussionslos durchgewunken, vom
Bundesrat zur Annahme empfohlen und von der eigenen Kommission oppositionslos
zur Annahme empfohlen werde. Es lohne sich aber sehr wohl, sich der Schwere der
Konsequenzen dieses Vorschlages bewusst zu werden. Mit Verweis auf den abgelehnten
Gegenvorschlag zur Initiative "Staatsverträge vors Volk!" mahnte der SP-Ständerat, dass
damals nicht nur abstimmungstaktische Gründe, sondern insbesondere im Ständerat
auch zahlreiche inhaltliche Bedenken geäussert wurden. Rechsteiner fasste diese
Bedenken von damals noch einmal zusammen: Über zahlreiche, eigentlich
unbestrittene Konventionen müsste obligatorisch abgestimmt werden, was zu einer
Überlastung des direktdemokratischen Systems führen könnte. Darüber hinaus bestehe
mit dem fakultativen Staatsvertragsreferendum bereits ein Instrument, mit dem die
Legitimation eines Vertrages gestärkt werden könne – so ein weiteres Argument gegen
die Annahme der Motion Caroni. Zudem würde ein obligatorischer Urnengang die

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARC BÜHLMANN
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Handlungsfreiheit vor allem auch bei wirtschaftlichen Staatsverträgen stark
einschränken. Schliesslich erinnerte Rechsteiner daran, dass die Volksinitiative
"Staatsverträge vors Volk!" deutlich abgelehnt worden sei – mit der Motion würde aber
mindestens die Hälfte eingeführt, von dem was damals vom Begehren der AUNS
gefordert worden war.
Die Bedenken von Rechsteiner wurden nur von weiteren 8 Ständerätinnen und -räten
geteilt – zu wenig gegen die 36 Befürworterinnen und Befürworter. Einig schien man
sich in der Diskussion aber zu sein, dass die Umsetzung der Idee noch viel
Konfliktpotenzial habe. Thomas Minder (parteilos, SH) wies etwa darauf hin, dass auch
die Kündigung von bestehenden Verträgen berücksichtigt werden müsse. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga äusserte gar Zweifel, dass dieses Projekt dann wirklich bis zum
Ende durchhalte. Sie verwahrte sich zudem gegen den Gedanken, dass völkerrechtliche
Verträge, über die nicht abgestimmt werde, eine geringere Legitimität hätten. 7

Die Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene ist immer mal wieder
Thema in den eidgenössischen Räten. So war etwa eine parlamentarische Initiative der
SVP aus dem Jahr 2003 in der Vernehmlassung durchgefallen. Ein paar Jahre später
wurden auch die Vorstösse abgelehnt, die im Rahmen der Ablehnung der Beschaffung
des Kampfflugzeugs Gripen diskutiert worden waren. Die Begründung damals war, dass
das Referendum, das sich gegen den Beschaffungsfonds richtete, eigentlich ein
verkapptes Finanzreferendum sei. Ähnlich argumentierte Thomas Minder (parteilos,
SH), der mit seiner Ende 2017 eingereichten Motion einen neuerlichen Anlauf wagte. Die
Vorstösse für eine Volksabstimmung zu den Olympischen Winterspielen oder für eine
Grundsatzabstimmung zur Beschaffung eines neuen Kampfjets seien «Pro-Forma-
Finanzreferenden», so Minder. Es sei nicht einsichtig, weshalb das Parlament
bestimmte Infrastruktur- und Investitionsprojekte in Bundesgesetze kleide, um ein
Referendum zu ermöglichen, andere aber nicht. Hier verwies der Schaffhauser
Ständerat neben der Gripen-Beschaffung auch auf die Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels und die Kohäsionsmilliarde. Diese beliebigen ad-hoc Entscheidungen
des Parlaments stünden der direkten Demokratie aber schlecht an. Diese müsse
vielmehr «vorhersehbaren und rechtsgleichen Spielregeln gehorchen», so Minder. In
seiner Begründung zum Vorstoss wollte Minder zwar keine konkreten Beträge für eine
mögliche Referendumsergreifung festlegen, zeigte aber auf, dass sich im relativen
Vergleich mit den Kantonshürden für den Bund ein Betrag in der Höhe von CHF 250
Mio. als mögliche Schwelle ergeben würde, bei der ein fakultatives Finanzreferendum
ergriffen werden könnte. Dies wäre gleichbedeutend mit etwa zehn Projekten pro Jahr,
die dem Finanzreferendum unterstellt wären. Diese Projekte würden vorwiegend die
Armee, die Entwicklungszusammenarbeit und den Strassenverkehr betreffen.  
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er verwies auf die mehrheitlich
ablehnende Haltung bei der Vernehmlassung zur erwähnten parlamentarischen
Initiative der SVP und machte geltend, das es mit einem solchen neuen Instrument
nicht nur zu Verzögerungen käme, sondern dass der Bund auch die Flexibilität in
finanzpolitischen Fragen verlieren würde. Die Regierung wies zudem darauf hin, dass
ein Finanzreferendum nicht mittels Gesetzesänderung (wie von der Motion gefordert),
sondern mittels Verfassungsänderung eingeführt werden sollte.  
Der Ständerat behandelte den Vorstoss Minder in der Frühjahrssession 2018. Der
Vorschlag von Peter Hegglin (cvp, ZG), den Vorstoss an die SPK-SR zur Vorprüfung
zuzuweisen, stiess in der kleinen Kammer auf offene Ohren. Er habe durchaus
Sympathien für die Idee, so der Zuger. Aber auf nationaler Ebene gebe es andere
Instrumente, die für eine Budgetdisziplin sorgten, so etwa die Schuldenbremse oder
das Zweikammersystem. Die Kommission solle die Thematik auch deshalb vertieft
ausloten, weil die vom Bundesrat aufgeworfene Frage, ob ein fakultatives
Finanzreferendum via Gesetzes- oder Verfassungsänderung eingeführt werden müsste,
von Bedeutung sei. 8

MOTION
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Nur wenige Tage nachdem der Nationalrat zwei parlamentarischen Initiativen zum
gleichen Thema keine Folge gegeben hatte, empfahl auch die Mehrheit der SPK-SR mit
5 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen) die Einführung des Finanzreferendums auf nationaler
Ebene zur Ablehnung. Der Ständerat hatte die Motion Minder (parteilos, SH) zu diesem
Thema in der Frühjahrssession zur Vorprüfung an die SPK-SR verwiesen. Die
Kommission nahm zwar zur Kenntnis, dass das Instrument auf kantonaler Ebene gut
funktioniere, begründete ihre ablehnende Haltung aber damit, dass die eidgenössische
Ebene mit den Kantonen nicht zu vergleichen sei. In den Kantonen würde mit dem
Finanzreferendum über Infrastrukturvorhaben abgestimmt, während auf Bundesebene
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Gesetzesbeschlüsse gefasst würden, die den Bund zu finanziellem Engagement
beauftragten. Diese Beschlüsse unterstünden in der Mehrzahl bereits dem Referendum.
Zudem sei auf lokaler Ebene die Mehrheit der Stimmbevölkerung von zu finanzierenden
Projekten direkt betroffen, während sich Bundesausgaben nur auf eine Region
konzentrieren könnten. Im Interesse des nationalen Ausgleichs seien solche Ausgaben
aber nötig und sollten nicht mittels Finanzreferendum gesamtschweizerisch zur
Disposition gestellt werden können. Die Kommissionsminderheit verwies auf die
Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen oder die Olympischen Spiele, deren
Finanzierungskredite nur mit unschönen Kniffen und speziellen Konstrukten dem
Referendum hätten unterstellt werden können. Für solche Ausgaben müsse das
Finanzreferendum geschaffen werden. 
«Weshalb müssen wir über Kuhhörner abstimmen, aber nicht über 5 Milliarden
Franken, die ihr in Bern leichtsinnig ausgebt?» zitierte Finanzminister Maurer «die
Stimme des Volkes». Staatspolitisch habe er durchaus Verständnis für solche Fragen
und das Anliegen der Motion Minder. Allerdings stelle sich auch die Frage nach dem
Funktionieren des Staates. Mit der Ausgabenbremse und der Schuldenbremse seien
Parlament und Bundesrat gezwungen, den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Die eidgenössische Ausgabenpolitik, die auch auf intensiven Diskussionen und
Fachwissen basiere, funktioniere also gut – ein Argument, dass Ueli Maurer gegen die
wissenschaftlichen Befunde der grösseren Ausgabendisziplin durch Kantone mit
Finanzreferendum ins Feld führte. Eine Volksabstimmung mit Hilfe eines
Finanzreferendums sei vor allem in jenen Bereichen zu erwarten, in denen dann
politische und eben nicht mehr sachliche Diskussionen geführt würden. Dies ziehe
nicht nur Verzögerungen nach sich, sondern mache auch die Interpretationen des
Abstimmungsresultats schwierig. So wünschbar ein Finanzreferendum also
staatspolitisch sei, so wenig würde es dem Finanzhaushalt helfen, «denn der ist in
Ordnung». Das schien auch die Mehrheit des Ständerats so zu sehen: Mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde die Motion Minder abgelehnt. 9

Für Beat Rieder (cvp, VS) hatte die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass die
gesetzlichen Grundlagen fehlen, mit der die Institutionen der direkten Demokratie auch
in einer ausserordentlichen Lage funktionieren. Rieder spielte in der Begründung für
seine Motion «Bewahrung der demokratischen Rechte» auf die Notverordnungen des
Bundesrats an, auf deren Grundlage das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und
Referenden im Rahmen eines Fristenstillstands verboten worden war und die zu einer
Verschiebung der geplanten eidgenössischen Abstimmungen von Mai auf September
2020 geführt hatten. Er forderte deshalb von der Regierung, dass sie solche
Massnahmen in einem ordentlichen Bundesgesetz regle. Damit die Institutionen auch in
Ausnahmesituationen funktionierten, müsse zudem «digitale Kompetenz und digitale
Bereitschaft» gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da er im Bereich der Ausübung
der politischen Rechte keinen Handlungsbedarf sehe. Vor dem Hintergrund von Covid-
19 seien aber die Prozesse der Durchführung von Abstimmungen und Wahlen und der
Ausübung der Volksrechte zu überprüfen. Digitalisierung werde zudem vom Bundesrat
in der Legislaturplanung als zentrales Anliegen behandelt, somit brauche es dazu keine
weiteren Vorstösse mehr.
In der Herbstsession 2020 machte Beat Rieder jedoch eindringlich darauf aufmerksam,
dass der Bundesrat nicht Prozesse überprüfen solle, sondern dass das Parlament als
Gesetzgeber bestimmen müsse, wie solche Prozesse in Krisenzeiten organisiert werden
müssten. Er stellte die rhetorische Frage, was gewesen wäre, wenn Covid-19 wenige
Monate früher, während der eidgenössischen Wahlen 2019 ausgebrochen wäre.
Bundeskanzler Walter Thurnherr versuchte darauf aufmerksam zu machen, dass der
Bundesrat den Fristenstillstand auch deshalb beschlossen habe, weil das Parlament
aufgrund des Sessionsabbruchs im März nicht mehr tagte und gemäss geltenden Fristen
etwa der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative nicht mehr hätte
debattiert werden können. Für eine Verschiebung von Abstimmungen sei der Bundesrat
zudem nicht auf Notrecht angewiesen, sie liege laut dem Bundesgesetz über die
politischen Rechte in dessen Kompetenz. Auch Thomas Minder (parteilos, SH) sprach
sich gegen eine gesetzliche Regelung eines Fristenstillstands aus, da man so aus einer
ausserordentlichen Massnahme eine Regel mache. Die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter entschieden sich jedoch mit 32 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sehr
deutlich für Annahme der Motion. 10
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die 182 zu 1 Stimmen im Nationalrat liessen darauf schliessen, dass die Motion Dobler
(fdp, SG), die bei eidgenössischen Abstimmungen auf dem Stimmzettel einen Hinweis
auf bestehende indirekte Gegenvorschläge verlangt, auf den ersten Blick
«nachvollziehbar und sympathisch» sei, führte Mathias Zopfi (gp, GL) als Sprecher der
SPK-SR die ständerätliche Debatte zum Vorstoss in der Wintersession 2022 ein. Der
Kommission habe allerdings ein zweiter Blick genügt, um die Ablehnung der Motion zu
beantragen. Im Gegensatz zum Motionär sei die Kommission der Meinung, dass die
Willensbildung durch zusätzliche Informationen auf dem Stimmzettel nicht gefördert,
sondern im Gegenteil gefährdet werde. Ein indirekter Gegenvorschlag sei ein
politisches Argument und gehöre deshalb sicher nicht auf den Stimmzettel, der
möglichst schlicht bleiben und nicht mit Hinweisen überladen werden soll. Die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger seien sehr wohl in der Lage, sich zum Beispiel im
Abstimmungsbüchlein über bestehende Gegenvorschläge zu informieren. In der Tat war
die Information über indirekte Gegenvorschläge in den Abstimmungserläuterungen mit
deren Überarbeitung 2018 stark verbessert worden. Einen Minderheitsantrag auf
Annahme gab es nicht, obwohl die SPK-SR die Ablehnungsempfehlung mit 9 zu 1
Stimmen und 1 Enthaltung beschloss. Weil er als Einziger in der Kommission für die
Motion gestimmt habe, habe er auf einen Antrag verzichtet, so Thomas Minder
(parteilos, SH). Er fände es aber eigentlich «logisch», wenn auf dem Stimmzettel
vermerkt würde, über welche Alternativen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
verfügten beziehungsweise welche Folgen die Ablehnung einer Initiative habe. Er denke
nicht, dass alle Stimmberechtigten wüssten, was ein indirekter Gegenvorschlag sei.
Auch Bundeskanzler Walter Thurnherr ergriff das Wort und führte für den Bundesrat,
der die Motion ebenfalls zur Ablehnung empfohlen hatte, aus, dass das geltende Recht
vorsehe, dass Abstimmungsfragen neutral formuliert sein und keinen
Informationsauftrag erfüllen müssen. Es wäre unzulässig, ein Argument für oder gegen
eine Vorlage in die Abstimmungsfrage einzufügen, und auch «demokratiepolitisch
problematisch», wenn Hinweise auf Stimmzetteln die Meinungsbildung beeinflussen
würden. Ohne Abstimmung lehnte die kleine Kammer die Motion in der Folge ab. 11
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Au mois de mars 2019, le Conseil des Etats a rejeté (5 voix pour, 34 contre, 0
abstention) la motion déposée par Thomas Minder (indépendant, SH), intimant le
Conseil fédéral à pas signer l'accord institutionnel entre la Suisse et l'UE. 12
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Nach Filippo Lombardis (cvp, TI) Ausscheiden aus dem Ständerat übernahm dessen
Parteikollege Beat Rieder (cvp, VS) die Motion über die gesetzliche Grundlage zur
Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Parlament, Volk und
Kantonen bei der Umsetzung des Rahmenabkommens. Die APK-SR, der das Geschäft
zur Vorberatung überwiesen worden war, vertagte den Beschluss dazu im Januar 2020,
da das Institutionelle Rahmenabkommen (InstA) zu dem Zeitpunkt noch nicht «konkret
zur Diskussion» stand. Im November 2020 veröffentlichte sie einen
Kommissionsbericht, in dem sie zum Schluss kam, dass bei einer Annahme des InstA
eine schnelle und starke Einbindung des Parlaments im Rahmen des gestaltenden
Mitspracherechts («decision shaping») die Akzeptanz der dynamischen
Rechtsübernahme verbessern würde. Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten von
Parlament und Kantonen bei der Erarbeitung von EU-Recht müsse gestärkt werden. Die
Kommission empfahl die Motion einstimmig zur Annahme, lehnte aber gleichzeitig den
Antrag der APK-NR ab, eine gemeinsame Subkommission zur Erarbeitung konkreter
Mitwirkungsrechte einzurichten. 

In der Wintersession 2020 kam die Motion in den Ständerat, wo nach der klaren
Empfehlung in der vorberatenden Kommission erwartungsgemäss wenig
Diskussionsbedarf herrschte. Kommissionssprecher Rieder erklärte, dass die
Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments in der gegenwärtigen Lage beschränkt seien
und nur die Möglichkeit der Information und der Konsultation der beiden APK
vorgesehen sei. Auch der im InstA vorgesehene gemischte parlamentarische Ausschuss,
der sich durch Resolutionen und Berichte in den Rechtsprozess einbringen könnte,
genüge nach Ansicht der Kommission nicht. Obwohl Rieder betonte, dass man mit der
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Annahme der Motion nicht für oder gegen das Rahmenabkommen stimme, löste die
Motion bei der Fraktion der SVP kritische Reaktionen aus. So betonten sowohl Marco
Chiesa (svp, TI) wie auch der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH), dass die Motion
in der Praxis keine Bedeutung habe, weil das Rahmenabkommen vom Volk nicht
gewünscht sei. Da jedoch niemand gegen mehr Mitspracherecht für Kantone, Volk und
Parlament stimmen wollte, wurde die Motion stillschweigend angenommen. 13

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Ständerat Minder (parteilos, SH) reichte im November 2018 eine Motion ein, um
wichtige UNO-Vereinbarungen innerstaatlich demokratisch zu legitimieren. Konkret
beauftragte er den Bundesrat damit eine Verfassungsänderung zu erarbeiten, damit
wichtige politische Vereinbarungen der UNO durch das Parlament genehmigt werden
müssen. Der Motionär bemängelte, dass zahlreiche bindende Beschlüsse der UNO, wie
zum Beispiel Änderungen der UNO-Charta oder Resolutionen des Sicherheitsrats, nicht
als völkerrechtliche Verträge betrachtet werden und daher keiner Genehmigung des
Parlaments bedürfen. Auch die nicht-bindenden Vereinbarungen, Deklarationen und
Resolutionen, welche langfristig das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht beeinflussen
würden, würden dem Parlament nicht vorgelegt. 
Der Bundesrat anerkannte die fehlende innenpolitische Legitimation derartiger
Geschäfte, empfahl aber, den Bericht des Postulats der APK-SR zum Miteinbezug des
Parlaments im Soft-Law-Bereich (vgl. dazu auch die im Nationalrat angenommene
Motion 18.4113) abzuwarten und beantragte deshalb die Ablehnung der Motion.
In der Frühlingssession 2019 wurde die Motion im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen (bei
einer Enthaltung) abgelehnt. 14

MOTION
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Im März 2022 verlangte Ständerat Minder (parteilos, SH) vom Bundesrat mittels einer
Motion den Miteinbezug der Bundesversammlung bei der innerschweizerischen
Entscheidfindung zu militärischen Interventionen des UNO-Sicherheitsrates während
der Schweizer Mitgliedschaft in der Periode 2023/24. Die Bundesversammlung
beteilige sich laut BV «an der Gestaltung der Aussenpolitik», daher müsse der
Bundesrat bei «Ultima ratio-Massnahmen des Sicherheitsrates die Legislative vorab
adäquat» miteinbeziehen, argumentierte Minder. Die Mitwirkung könne entweder in
Form eines einfachen Bundesbeschlusses oder – bei zeitlicher Dringlichkeit – durch die
Einberufung einer ausserordentlichen Session sichergestellt werden. Sollte beides nicht
möglich sein, müsse der Bundesrat zumindest die Aussenpolitischen Kommissionen
beider Räte konsultieren. In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat auf seinen
Bericht in Erfüllung des Postulats 19.3967, in welchem er verschiedene
Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments während des Einsitzes im UNO-
Sicherheitsrat aufgezeigt hatte. Ein Zusatzbericht des EDA zur Autorisierung
militärischer Interventionen habe gezeigt, dass für eine Konsultation der gesamten
Aussenpolitischen Kommissionen nicht genügend Zeit bleibe. Daher habe man
beschlossen, in diesen dringenden Fällen die Präsidenten oder Präsidentinnen beider
Kommissionen zu konsultieren und den Rest der Kommissionen nachträglich über die
vorgesehenen Kanäle zu informieren. Der Bundesrat beantragte folglich die Ablehnung
der Motion. 

In der Sommersession 2022 – kurz nach der Wahl der Schweiz in den UNO-
Sicherheitsrat – gelangte der Vorstoss in den Ständerat. Motionär Minder appellierte an
seine Ratskolleginnen und -kollegen, dass es demokratiepolitisch wichtig sei, das
Parlament an derart wichtigen Entscheiden teilhaben zu lassen. Er bezeichnete seine
Motion als «mehr als verhältnismässig», da sie sich nur auf sehr weitgehende
Resolutionen gemäss Artikel 42 der UNO-Charta beschränke und solche bisher erst
dreimal vom Sicherheitsrat autorisiert worden seien. Das Argument des Bundesrats,
dass eine Konsultation des Parlaments oder zumindest der Kommissionen aus
Zeitgründen nicht möglich sei, liess er nicht gelten. Solche Resolutionen kämen nicht
über Nacht, sondern würden sich über mehrere Wochen anbahnen, hielt Minder
dagegen. Bundesrat Cassis betonte, dass der Einbezug des Parlaments dem gesamten
Bundesrat ein wichtiges Anliegen sei, weshalb man im Rahmen des genannten Postulats
gemeinsam mit den Aussenpolitischen Kommissionen eine Lösung erarbeitet habe. Die
Konsultation der Kommissionsvorsitzenden ermögliche die Vereinbarkeit der
aussenpolitischen Handlungsfähigkeit mit der in der Verfassung festgelegten
Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament. Der Ständerat folgte der Logik des
Bundesrats und lehnte die Motion mit 23 zu 12 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. Die Ja-
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Stimmen stammten mehrheitlich von Mitgliedern der SVP- und der Mitte-Fraktion. 15

In der Herbstsession 2022 mussten die beiden Räte erneut über die Fristverlängerung
der Motion Marty (fdp, TI) «Die UNO untergräbt das Fundament unserer
Rechtsordnung» entscheiden. Marty hatte 2009 vom Bundesrat gefordert, der UNO
mitzuteilen, dass die Schweiz UNO-Resolutionen im Namen der
Terrorismusbekämpfung nicht mehr umsetzen werde, sofern diese nicht gewisse
rechtsstaatliche Kriterien erfüllten. Die APK-NR hatte ihrem Rat im Juni 2022 mit 18 zu
3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die Fristverlängerung beantragt, die APK-SR hatte es ihr im
August 2022 mit 7 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gleichgetan. 

Im Ständerat verlangte eine Minderheit Minder (parteilos, SH) die Abschreibung der
Motion, da keine Hoffnung mehr bestehe, dass der Bundesrat die Motion
wunschgemäss umsetzen könne. Die Schuld dafür sah Minder jedoch nicht beim
Bundesrat, sondern verortete diese vielmehr bei der UNO, die ihre «eigenen Regeln»
habe. Die Schweiz könne sich bei künftigen Resolutionen in Sachen Terrorismus im
UNO-Sicherheitsrat direkt im Sinne der Motion einbringen oder das Motionsanliegen
gegenüber der EU im Kontext der Sanktionen gegen Russland ansprechen. Auch
Aussenminister Cassis forderte die kleine Kammer dazu auf, die Motion abzuschreiben,
da sich die Schweiz so oder so für die Stärkung der Ombudsperson und der
Rechtsstaatlichkeit bei der UNO einsetzen werde. Der Ständerat beschloss jedoch mit
21 zu 16 Stimmen die erneute Fristverlängerung der Motion. 
Wenige Tage später tat es ihr der Nationalrat mit 126 zu 64 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
gleich. Auch hier hatte sich eine Minderheit Pfister (mitte, ZG) für die Abschreibung der
Motion eingesetzt, da das Motionsanliegen bei der UNO formell umgesetzt worden sei.
Pfister empfand zudem den Titel als unpassend, nun da die Schweiz kurz davor stehe,
Einsitz in den UNO-Sicherheitsrat zu nehmen. Eine Mehrheit der APK-NR vertrat jedoch
die Auffassung, dass trotz der erfolgreichen Arbeit des Ombundsmannes weiterhin
Mängel in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte und Verfahrensgarantien bei der
UNO bestünden, wie ihre Sprecherin Sibel Arslan (basta, BS) erklärte. 16
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Le 13 mars 2017, le groupe de l'Union démocratique du centre déposait, au Conseil
national, la motion intitulée "Ouverture d'une ambassade de Suisse en Erythrée.
Réseau extérieur au service des intérêts nationaux". A l'heure actuelle, la Suisse veille
au maintien de ses relations avec l'Erythrée depuis le Soudan, par le biais de son
ambassade établie à Khartoum. Le groupe UDC demande ainsi au Conseil fédéral
d’œuvrer en faveur de l'ouverture imminente d'une ambassade helvétique en Erythrée,
afin que la Suisse "puisse juger par elle-même de la situation sur place". En associant
l'ouverture d'une ambassade à l'éventualité d'une baisse effective de la pression
migratoire et à la signature d'un accord de réadmission, les auteurs de la motion
s'attaquent de manière frontale à ce qu'ils nomment "la migration économique illégale
de masse en provenance d'Erythrée".
Au mois de mai 2017, le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur du rejet de la motion,
arguant que s'il est certes impératif de renforcer les relations entre la Suisse et
l'Erythrée (à ce titre, voir notamment la réponse du Conseil fédéral à la mention Béglé),
il convient cependant de procéder par étapes, en favorisant des discussions
constructives qui abordent non seulement la question migratoire, mais également les
thématiques relatives aux droits de l'homme et à l'économie.

Le Conseil national a adopté la motion par 140 voix pour, 13 contre et 25 abstentions,
lors de la session parlementaire d'été 2017. 

Au Conseil des Etats, malgré le soutien d'une petite minorité Minder au texte d'origine,
la majorité de la CPE-CE s'est prononcée en faveur d'une refonte de la motion, de
manière à ce qu'incombe au Conseil fédéral non plus l'ouverture d'une ambassade,
mais le "renforcement de la présence diplomatique en Erythrée". Par sa proposition, la
majorité de la commission a donc confirmé son soutien à la stratégie élaborée par le
Conseil fédéral. En définitive, le Conseil des Etats s'est exprimé en faveur de la
proposition de la majorité (27 voix pour la proposition de la majorité, 16 pour celle de la
minorité, 0 abstention). L'objet est donc renvoyé au Conseil national. 17
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Die APK-SR hatte sich bereits in der Herbstsession 2019 mit der Motion
«Aussenpolitische China-Strategie und Stärkung der interdepartementalen
Verwaltungszusammenarbeit» von Fabian Molina (sp, ZH) befasst. Mit 7 zu 3 Stimmen
hatte sie die Motion zur Annahme empfohlen, um damit den Druck auf den Bundesrat
aufrechtzuerhalten. 
In der Wintersession gelangte die Motion in den Ständerat. Für Ständerat Germann (svp,
SH) war die Motion bereits erledigt, denn der Bundesrat habe der Kommission die
Aussenpolitische Strategie für die Legislaturperiode 2020-2023 in ihren Grundzügen
bereits vorgestellt. Erfüllte Vorstösse – so Germann – sollten aus ordnungspolitischer
Sicht nicht angenommen werden. Dieser Meinung schloss sich auch Thomas Minder
(parteilos, SH) an und auch Damian Müller (fdp, LU) bezeichnete eine mögliche Annahme
als «parlamentarischen Leerlauf». Letzterer zeigte sich zudem unzufrieden damit, wie
intransparent die China-Strategie der Schweiz gehandhabt werde, und wünschte sich
eine offenere Kommunikation gegenüber der Kommission. Somit bestritt inhaltlich
niemand die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung im Umgang mit China, doch
aus formellen Gründen schien die Motion obsolet. Christian Levrat (sp, FR), der die
Kommissionsmehrheit vertrat, zeigte sich dennoch irritiert über die vorherrschende
Meinung im Ständerat. Nur durch die Ankündigung einer zukünftigen Strategie sei eine
Motion noch nicht erfüllt, denn eine inhaltliche Diskussion habe noch nicht stattfinden
können. Der anwesende Bundesrat Cassis versuchte die Gemüter ein wenig zu
beruhigen, indem er festhielt, dass die Motion sowieso kaum Einfluss auf das bereits
bestehende Vorhaben einer neuen China-Strategie haben werde. Die inhaltliche
Diskussion solle man danach in den Kommissionen führen. Der Antrag der
Kommissionsminderheit setzte sich schliesslich mit 25 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
durch, damit wurde die Motion abgelehnt. 18
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Landesverteidigung

Militärorganisation

Bereits im November 2012 hatte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
(SiK-NR) eine Motion eingereicht, welche eine konsequente Umsetzung des
Bundesbeschlusses zum Armeebericht verlangte. Im Zentrum der Forderung stand die
Festsetzung des Armeeplafonds auf CHF 5 Mia. Im Armeebericht hatte der Bundesrat
2010 einen Plafond von CHF 4,4 Mia. skizziert, welcher in der Folge im Parlament
jedoch um 600 Mio. auf CHF 5 Mia. erhöht wurde. Der Bundesrat hatte diesen
Beschluss allerdings umgangen und mit einem Plafond von CHF 4,7 Mia. geplant. Mit
dieser Kommissionsmotion wollte die SiK-NR diese Abweichung korrigieren und den
Bundesrat verpflichten, die vom Parlament beschlossenen CHF 5 Mia. ohne Abstriche
einzusetzen. Eine Minderheit von immerhin neun Kommissionsmitgliedern verweigerte
der Motion allerdings ihre Unterstützung. In seiner Antwort beharrte der Bundesrat auf
seiner eingenommenen Haltung und beantragte Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Armee habe mit CHF 4,7 Mia. genügend finanzielle Ressourcen, um
ihren verfassungsmässigen Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig entgegnete er, damit nicht
den Parlamentswillen missachten zu wollen. Als Gründe wurden terminliche
Verschiebungen in der Gripen-Beschaffung sowie eine Kostenreduktion gegenüber der
ursprünglichen Konzeption angeführt. In der Ratsdebatte ab März des Berichtsjahres
berief sich der Verteidigungsminister auf das Parlamentsgesetz, wonach der Bundesrat
von Planungsaufträgen des Parlaments abrücken könne. Die streitbaren, in der
Finanzplanung eingesparten CHF 300 Mio. bedeuten gemäss SiK-NR eine Einsparung
bei der Materialbeschaffung. Hier setzt das Sparbestreben der Regierung denn auch an:
Sie möchte aus Spargründen Ausrüstungslücken bei den Truppen in Kauf nehmen. Die
Mehrheit des Nationalrates sah jedoch Handlungsbedarf. Die „Durchsetzungsmotion“
wurde entsprechend mit 99 zu 66 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat setze sich im
September mit dieser Motion auseinander. Die ständerätliche SiK hatte vorgängig eine
Anpassung der Motion vorgenommen und dem Plenum beantragt, für die Jahre 2014
und 2015 eine Armeefinanzierung mit je CHF 4,7 Mia. vorzusehen und ab 2016 den
Finanzierungsrahmen auf die vom Nationalrat geforderten CHF 5 Mia. anzuheben. Doch
auch in der SiK des Ständerates wehrte sich eine Minderheit gegen die Motion. Die
Ratsdebatte entglitt zeitweise in eine Grundsatzdiskussion über Bestand und
Finanzierung der Armee, war jedoch auch durch staatspolitische Voten geprägt. So
kritisierte Ständerat Minder (parteilos, SH) das Vorgehen der nationalrätlichen SiK
scharf. Es grenze an „politische Selbstbefriedigung und nähre den Boden der
Politverdrossenheit.“ Zudem sei es nicht angezeigt, dass Gruppen von Parlamentariern,
welche mit gefassten Beschlüssen nicht einverstanden seien, ähnlich lautende, neue
Motionen lancierten, so der Schaffhauser. Er plädierte zudem für einen Wandel hin zu
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längerfristig angelegten Armeebudgets an Stelle von jährlich abzusegnenden Plafonds.
Die Debatte stand auch im Zeichen verschiedener noch hängiger Geschäfte, wie der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) sowie dem Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP) 2014, welche direkt oder indirekt von der
behandelten Motion tangiert waren. Trotz der Einwände von Bundesrat Maurer wurde
die Motion mit 26 zu 16 Stimmen in ihrer leicht abgeänderten Version angenommen.
Der Nationalrat verzichtete auf eine Differenzbereinigung und nahm die Motion gemäss
Vorschlag des Ständerates ebenfalls an. 19

In der Sommersession 2014 konnte der Nationalrat eine Motion Müller (cvp, LU) wieder
aufnehmen, nachdem diese im Vorjahr noch verschoben worden war. Der Motionär
verlangt vom Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit sollte die
oft monierte Planungsunsicherheit für die Armeeführung thematisiert und entschärft
werden. Im Sinne einer Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog
anderer Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für beispielsweise vier Jahre
festgelegt und jeweils periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin
jährlich gefasste Plafondfinanzierung ablösen. 2014 präsentierte sich das Zeitfenster
etwas günstiger, da im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) auch die
Militärgesetzrevision anstand und eine solch grundsätzliche Änderung des
Finanzierungsprimats gleich mit aufgegleist werden könnte. Die Gegenposition nahm
Nationalrat Glättli (gp, ZH) ein, welcher darauf pochte, zuerst die definitive
Beschlussfassung über die WEA abzuwarten. Verteidigungsminister Maurer signalisierte
allerdings im Plenum die Bereitschaft der Regierung, die Forderungen aus der Motion
zu erfüllen, was schliesslich zu deren Annahme mit 139 zu 39 Stimmen bei 6
Enthaltungen führte. Im Ständerat glänzte der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH)
mit einer flammenden Rede für die Motion. Nachdem das Ansinnen bereits früher
gescheitert und auch ein ähnlicher Vorschlag aus seiner eigenen Feder nicht auf
Wohlwollen gestossen war, sei nun endlich ein positives Signal aus dem Nationalrat
gesendet worden. Man solle nun endlich für die Armee ähnliche
Finanzierungsgrundlagen schaffen, wie es für andere Bereiche längst Usus sei. Mit der
Annahme der Motion auch im Ständerat wird nun die Armeefinanzierung neu
ausgestaltet und nicht mehr über Plafonds bestimmt, sondern über einen
mehrjährigen, weniger häufig zu beschliessenden Zahlungsrahmen. Im Zuge dieser
Entscheidung wurde eine Motion Bieri (cvp, ZG) zurückgezogen, welche Grundsätzliches
über die Zukunft der Armee angehen wollte. 20

MOTION
DATUM: 19.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

A la suite de la pandémie mondiale de Covid-19, Thomas Minder (indépendant, SH)
considère que la sécurité de la population n'est pas garantie faute de dépendance aux
chaînes de production étrangères. Plus précisément, il rappelle que la Suisse a évité de
justesse des pénuries de masques d'hygiène, de désinfectant, d'éthanol, de vêtements
de protection et de médicaments durant la récente crise. Afin de pallier ce risque dans
le futur, il demande au Conseil fédéral, au travers d'une motion, de développer un
projet pour produire les biens de première nécessité en Suisse, ou une obligation de
créer des réserves suffisantes. Cette motion suit des objectifs similaires à la motion
20.3268.
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Premièrement, il estime que la loi sur
l'approvisionnement du pays (LAP) remplit déjà l'objectif de la motion. Deuxièmement,
il rappelle que la liberté d'entreprise prévaut et que l'intervention de l'Etat ne doit être
que subsidiaire. Troisièmement, il précise que les relations économiques extérieures
de la Suisse et la flexibilité de notre économie ont permis d'éviter une pénurie durant la
crise du Covid-19. Finalement, il indique que les motions 20.3197 et 20.3448, adoptées
par le Parlement, préconisent déjà une réévaluation des réserves obligatoires.
Le Conseil des Etats a adopté, de justesse,  la motion par 20 voix contre 19 et 3
abstentions. 21
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Thomas Minder (indépendant, SH) souhaite garantir l'approvisionnement du pays en
cas de grandes crises en réduisant la dépendance helvétique aux chaînes de
production étrangères. Le Conseil national a rejeté tacitement la motion.  La chambre
du peuple a donc suivi sa Commission de la politique de sécurité (CPS-CN) qui estimait,
par 18 voix contre 5 et 1 abstention, que les bases légales existantes suffisaient à
garantir l'approvisionnement helvétique en temps de crise. La chambre du peuple a
donc pris le contre-pied de la chambre des cantons. Le sujet a été débattu en parallèle
de la motion 20.3268, adoptée par le Parlement. 22

MOTION
DATUM: 04.03.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Die zuständige WAK-SR teilte im Frühling 2022 die Ansicht von Motionär Stöckli (sp, BE),
dass es bei vielversprechenden Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit und
Digitalisierung im Tourismussektor an langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten fehle.
Die derzeit geltende Regelung von Innotour erlaube nur Anschubfinanzierungen und
ermögliche keine ausreichende, langfristige Vernetzung zwischen den vielen – teilweise
kleinen – Akteuren. Die Kommission beantragte das Anliegen zusammen mit einer
Motion Cottier (fdp, NE; Mo. 21.3278), welche ein nachhaltiges
Unterstützungsprogramm für den Schweizer Tourismus forderte, deshalb zur Annahme.

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat sodann die beiden Motionen
zusammen. Während er die Motion Cottier, die auch vom Bundesrat unterstützt worden
war, stillschweigend guthiess, nahm er die Motion Stöckli mit 29 zu 4 Stimmen bei 5
Enthaltungen an. Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW) erläuterte erneut den
Standpunkt der Kommission, dass Projekte nur durch eine langfristige Finanzierung
auch nachhaltig sein könnten. Bei einer Anschubfinanzierung drohe, dass die
verwendeten Bundesgelder nicht effizient eingesetzt würden, falls das Projekt aufgrund
fehlender Mittel nicht weitergeführt werde. Wirtschaftsminister Guy Parmelin erklärte
hingegen, dass es nicht Aufgabe des Bundes sei, touristische Infrastrukturen auf die
lange Frist zu finanzieren. Er sah den Aspekt der Nachhaltigkeit darin, dass auch die
Akteure selber zum Erfolg beitragen müssten. Wenn ein Projektstart erfolgreich
verlaufe, könne zudem im Rahmen von Innotour eine Unterstützung für ein darauf
aufbauendes Projekt beantragt werden. Eine langfristige Finanzierung würde des
Weiteren dazu führen, dass nur einige wenige Projekte durchgeführt werden könnten
und viele andere Projekte das Nachsehen hätten, argumentierte Parmelin weiter.
Diesem Votum folgend und somit gegen die Ausschüttung neuer Subventionen im
Tourismusbereich stimmten schliesslich nur die drei SVP-Ständeräte Hansjörg Knecht
(AG), Werner Salzmann (BE) und Jakob Stark (TG) sowie der Parteilose Thomas Minder
(SH) gegen die Motion. Der Vorstoss ging damit an den Nationalrat. 23

MOTION
DATUM: 14.06.2022
MARCO ACKERMANN

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat im Herbst 2022 eine Motion der Mitte-
Fraktion zur Reduktion der wirtschaftlichen Abhängigkeit von internationalen Liefer-
und Produktionsketten bei essenziellen Gütern stillschweigend ab. Die vorberatende
SiK-SR wies im August darauf hin, dass eine gleichlautende Motion Häberli-Koller (mitte,
TG; Mo. 20.3268) bereits von beiden Kammern angenommen worden sei und der
Bundesrat einen Bericht zu diesem Thema verfasst habe. Die vorliegende Motion
erachtete sie deshalb einstimmig (bei 4 Enthaltungen) als überflüssig. Der
Berichterstatter Thomas Minder (parteilos, SH) erklärte im Rat, dass sich die
Kommission dieser Frage aber nochmals vertieft annehmen werde. Auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin betonte im Plenum, wie wichtig eine funktionierende
Landesversorgung sei und dass der Bundesrat Lehren aus der Covid-19-Pandemie sowie
aus dem Ukraine-Krieg gezogen habe. Verschiedenste Massnahmen zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Landesversorgung seien deshalb bereits umgesetzt oder in die
Wege geleitet worden – etwa die Teilrevision des Gesetzes zur wirtschaftlichen
Landesversorgung. 24
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Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Dans les sociétés anonymes cotées en bourse, les conseiller-ère-s en vote exercent
une influence sur les voix des actionnaires. Pour être précis, ces conseiller-ère-s en
vote analysent l'entreprise et produisent une recommandation de vote. Or, des conflits
d'intérêts existent potentiellement. L'UE, la bourse américaine et la bourse helvétique
ont pointé du doigt les risque de conflits d'intérêts pour les conseiller-ère-s en vote.
Alors que le projet initial de révision du droit de la société anonyme (MCF 16.077)
s'attaquait à la problématique, l'article 700a P-CO a finalement été supprimé de la
révision. Thomas Minder (indépendant, SH) a donc déposé une motion pour légiférer
sur les conseiller-ère-s en vote. 
Le Conseil fédéral a recommandé d'adopter la motion. Elle a été validée par la chambre
haute sans opposition. 25

MOTION
DATUM: 16.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Thomas Minder (indépendant, SH) souhaite que le recours, par les sociétés cotées en
Bourse, à des conseillères ou conseillers en vote soit légiféré afin d'éviter les conflits
d'intérêts. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a
préconisé l'adoption de la motion par 14 voix contre 9 et 2 abstentions. La CAJ-CN a
précisé qu'elle avait déjà recommandé l'introduction d'une obligation d'information
dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme (SA). Néanmoins, cet article
avait finalement été biffé par les chambres fédérales. La CAJ-CN réitère ainsi sa volonté
de renforcer la transparence et d'éviter les conflits d'intérêts. Une minorité, emmenée
par des élu-e-s PLR et UDC, s'est opposée à la motion. 
Lors du vote en chambre, la motion a été adoptée par 101 voix contre 65 et 1
abstention. Les voix de l'UDC et du PLR n'ont pas été rejointes par des parlementaires
d'autres groupes. 26

MOTION
DATUM: 03.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Makroprudenzielle Regulierung

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SVP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der
sozialdemokratischen Fraktion, der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie
Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte
erläuterte, erachtete die Kommission den eingeschlagenen Weg der Bekämpfung des
"too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere Eigenkapitalquoten, strengere
Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu erstellende Notfallpläne setzte,
jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie beispielsweise ein Verbot gewisser
Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die Schaffung eines Trennbankensystems würde
dieser Vorgehensweise jedoch zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss
zur Ablehnung empfahl. Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6%
rief der Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen "too-
big-to-fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat
(sp, FR), von dessen Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss war und keinen Beitrag zur Lösung des "too-big-to-fail"-Problems
leisten konnte. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, "um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und seiner
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 27

MOTION
DATUM: 13.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der SVP-Fraktion,
der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der
zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte erläuterte, erachtete die Kommission den
eingeschlagenen Weg zur Bekämpfung des „too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere
Eigenkapitalquoten, strengere Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu
erstellende Notfallpläne setzte, jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie
beispielsweise ein Verbot gewisser Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die
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Schaffung eines Trennbankensystems würde dieser Vorgehensweise jedoch
zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss zur Ablehnung empfahl.
Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6% rief der
Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen „too-big-to-
fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat (sp, FR),
von dessen eigener Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss sei und keinen Beitrag zur Lösung des „too-big-to-fail"-Problems
leisten könne. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten, und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, „um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und ihrer
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 28

Landwirtschaft

Landwirtschaft und Umweltschutz

Dans le cadre de la mise en application suivant l'acceptation de l'initiative
parlementaire 19.475, le Conseil fédéral a fixé à 20 pour cent l'objectif de réduction
des pertes d'éléments fertilisants d'ici à 2030. Redoutant les conséquences d'un
objectif considéré comme trop ambitieux, la sénatrice fribourgeoise Johanna Gapany
(plr, FR) demande de le revoir à la baisse. En effet, la seule manière d'atteindre cet
objectif pour l'azote serait de réduire le cheptel en Suisse, d'après la sénatrice libérale-
radicale, touchant donc à l'autoapprovisionnement alimentaire. S'opposant au texte,
tant Adèle Thorens Goumaz (verts, VD) que Roberto Zanetti (ps, SO) ont rappelé que les
décisions prises à cet égard en 2021 s'inscrivaient dans le contexte des initiatives
populaires visant les pesticides et les intrants fertilisants et que certains gages avaient
été donnés à l'époque pour contrer les initiatives. Revenir sur ces engagements est
problématique selon les deux élu.e.s. De plus, ces discussions devraient être menées en
commission, et idéalement dans le cadre des travaux en cours sur la politique agricole
22+. Le ministre de l'agriculture, Guy Parmelin, a également appelé les sénatrices et
sénateurs à rejeter cette motion, soulignant que la trajectoire actuelle permettra
d'atteindre 11 pour cent de réduction pour les pertes d'azote et 18 pour cent pour
celles de phosphore, sans prendre en considération les mesures que les
interprofessions sont appelées à prendre. Une majorité d'élu.e.s (25 voix contre 18 et
une abstention) a toutefois décidé de suivre la motionnaire, les voix de la gauche
complétées par quelques élu.e.s du Centre et de l'indépendant Minder (SH) ne suffisant
pas à faire échouer ce texte. 29

MOTION
DATUM: 21.09.2022
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

La CSEC-CE s'est emparée de la motion Aebischer demandant au Conseil fédéral
d'interdire toute exportation de produits provenant d'animaux ayant subi de mauvais
traitements. Elle propose à l'unanimité moins une abstention à la chambre des cantons
de la rejeter mais d'accepter le postulat 17.3967 qu'elle a préparé en guise d'alternative
à la motion. En effet, elle considère, après avoir auditionné quelques-uns des acteurs
concernés, que trop de domaines seraient touchés par une interdiction totale (citons
par exemple l'industrie horlogère et l'industrie du textile, en plus de l'industrie
agroalimentaire). Malgré tout, étant sensible à la question des mauvais traitements
infligés aux animaux, elle propose à la chambre haute d'accepter son postulat
demandant au Conseil fédéral d'examiner les possibilités de renforcer – en s'appuyant
sur les bases légales déjà existantes – les déclarations obligatoires pour les modes de
production qui diffèrent de ceux appliqués en Suisse.
Thomas Minder (indépendant, SH), représentant de la minorité de la CSEC-CE, défend,
quant à lui, la motion Aebischer, estimant qu'un pays prospère comme la Suisse se doit
d'envoyer un signal fort au niveau international pour l'interdiction de produits animaux
entachés par des mauvais traitements. Il plaide en faveur d'une Suisse qui met le bien-
être animal avant la croissance économique et la prospérité commerciale. De plus, en
réponse aux craintes du Conseil fédéral que de telles interdictions ne soient pas
approuvées par les traités internationaux signés par la Suisse, il rappelle le cas de
l'interdiction d'importer des produits provenant de phoques – soi-disant non-

MOTION
DATUM: 29.11.2017
KAREL ZIEHLI

01.01.65 - 01.01.23 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



conforme aux règles de l'OMC – mais finalement adoptée par le parlement. Selon le
sénateur schaffhousois, les règles édictées par l'OMC et les accords du GATT
contiennent des exceptions en cas d'atteinte à la morale – ce qui, pour lui, est le cas
dans la discussion actuelle. Il en appelle même aux défenseurs des animaux de lancer
une initiative allant dans le sens de la motion discutée, car il estime que le parlement
n'arrive pas à régler ces questions de manière durable. De plus, il considère que tout ce
que nous consommons ou vendons ne devrait pas être autorisé, prenant pour exemples
l'interdiction des poules en batteries ou de la castration des porcs sans anesthésie – ce
dernier cas étant un exemple des importations autorisées provenant de l'Union
européenne. Une simple déclaration, comme le souhaite la majorité de la commission
ne suffit pas. Pour lui, il s'agit d'être cohérent entre les normes appliquées en Suisse et
les normes pour les produits importés; une manière également de protéger les
agriculteurs et agricultrices, producteurs et productrices suisses qui doivent se
soumettre à une législation particulièrement exigeante en comparaison internationale.
Pour lui, l'économie ne souffrirait pas en cas de telles interdictions, argumentant que
les restaurants ne proposant plus de foie gras ne perdraient certainement pas de
clients et les touristes à qui l'on ne proposerait plus de cuisses de grenouille pourraient
à la place manger une bonne raclette ou un bon émincé zurichois. Finalement, en guise
de conclusion à son long plaidoyer, il estime qu'accepter cette motion permettrait
peut-être d'éviter une possible acceptation de l'initiative Fair-Food qui, sinon,
argumenterait exactement de cette manière. 
Le conseiller fédéral Alain Berset, restant sur les positions soutenues devant le Conseil
national, estime qu'il serait bien trop complexe de mettre en place un système de
contrôle des produits importés provenant d'animaux afin de déterminer si ceux-ci ont
été maltraités. Il faudrait, pour cela, définir pour chaque cas, chaque type d'élevage ce
qui peut être considéré comme étant de l'ordre d'un mauvais traitement et aller faire
des contrôles sur place à l'étranger. Le Conseil fédéral privilégie un accès pour les
consommateurs à une information appropriée sur les conditions de traitement; une
solution donnant le libre choix à ces derniers d'acheter ce qu'ils souhaitent. C'est donc
pour améliorer la transparence que le Conseil fédéral soutient le postulat de la
commission de la science, de l'éducation et de la culture et qu'il se dit prêt à faire en
sorte que l'information fournie aux consommateurs soit améliorée. 
Les sénateurs ne se montrent pas séduit par le long argumentaire du sénateur Minder
et soutiennent la position de leur commission et du Conseil fédéral en rejetant par 37
voix contre 4 et une abstention la motion. Le postulat est, quant à lui, accepté
tacitement. 

Cette discussion a trouvé, de manière assez inattendue (comme révélé par le
motionnaire), un relai dans les médias qui – en plus de relever que les impacts sur
l'industrie horlogère auraient un poids sur le vote – vont jusqu'à parler d'un "Foie-
Graben" entre romands et suisses-allemands, la Basler Zeitung titrant "Lieber ein
schlechtes Gewissen als beleidigte Romands". En effet, certaines différences culinaires
sont à relever entre romands et suisses-allemands et particulièrement dans le cas du
foie-gras ou des cuisses de grenouille, que les francophones connaissent de leurs
voisins français – même si la production de ces produits est interdites en Suisse depuis
1978 et l'adoption de la loi fédérale sur la protection des animaux. 
Les médias font également état du postulat accepté par le Conseil des Etats; un
postulat qui se veut similaire à ce qui se fait pour la fourrure. Le problème est que,
comme montré par l'OSAV dans une étude publiée en 2016, 75% des déclarations
obligatoires étaient lacunaires. Ces différents éléments ont poussé l'Alliance animale
suisse à annoncer le lancement d'une initiative populaire afin de résoudre cette
question devant les citoyens et citoyennes. 30

La Suisse n'interdira pas l'importation de fourrures issues d'animaux maltraités,
comme l'a décidé le Conseil des Etats. Une majorité de 25 voix contre 19 s'est, en effet,
dégagée pour rejeter la motion Aebischer (ps, BE). La chambre haute s'est laissée
convaincre par les arguments de la majorité de la CSEC-CE, pour qui les récents
renforcements législatifs suffisent. Ainsi, il est désormais, par exemple, obligatoire de
déclarer les modes de production non-autorisés en Suisse comme tel sur les produits
et les contrôles en magasin ont été renforcés. Comme exposé par Andrea Gmür-
Schönenberger (centre, LU), la majorité veut également éviter de potentiels problèmes
en lien avec les accords de l'OMC, le concept de maltraitance animale n'étant pas fixé à
l'internationale. Finalement, le marché s'autorégulerait en la matière selon l'élue
lucernoise, la fourrure n'étant plus du tout «cool» parmi les jeunes. Les plaidoyers de
Maya Graf (verts, BL), d'Elisabeth Baume-Schneider (ps, JU) et de Thomas Minder
(indépendant, SH) sur les lacunes législatives en la matière, sur la compatibilité avec les
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règles édictées par l'OMC – l'UE a pu interdire l'importation de fourrures de blanchon
(le petit du phoque) et la Suisse les fourrures de chat et de chien – ou encore sur
l'inefficacité des contrôles n'auront pas réussi à convaincre suffisamment de sénatrices
et de sénateurs. De son côté, le Conseil fédéral a dit vouloir attendre encore deux ans
afin de pouvoir évaluer l'efficacité des mesures récemment mises en place, voire de
renforcer les sanctions, avant d'aller plus loin et d'envisager une interdiction. Le
dossier n'est donc, malgré le refus de ce texte, pas entièrement clos.
Dans un même geste, il n'a pas été donné suite à une pétition (21.2021) à la teneur
similaire et dotée de près de 43'000 signatures. 31

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Ganz im Gegensatz zum Nationalrat, der 2013 zwei Motionen von Jacqueline Badran (sp,
ZH) zur Verschärfung der Lex Koller diskussionslos angenommen hatte, sorgten die
kontroversen Beratungen der RK-SR sowie die ständerätliche Debatte für eine
Kehrtwende. Konkret wollte Nationalrätin Badran (sp, ZH) mit ihren Anliegen zwei
vorgängig eingeführte Lockerungen der Lex Koller rückgängig machen: 1997 hatte das
Parlament eine entsprechende Gesetzesänderung angenommen, die einen
uneingeschränkten Verkauf von Gewerbeliegenschaften an Personen im Ausland
ermöglichte. Ferner dürfen solche Personen in der Schweiz seit 2005 Anteile an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften erwerben. Im Vorfeld der parlamentarischen
Beratung im Ständerat richtete sich eine Allianz bestehend aus
Immobiliengesellschaften, Gewerbe- und Hauseigentümerverband sowie den
Immobilienfonds von UBS und CS in einem Schreiben an die zuständige Kommission, in
dem sie vor Annahme der Motionen warnte. Gemäss Luciano Gabriel, CEO der
Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property, würden solche Regelungen den
Wirtschaftsstandort Schweiz gefährden. Ferner wäre die Vorschrift zur Überprüfung
der Herkunft eines Käufers bei entsprechenden Börsentransaktionen eine kostspielige
Angelegenheit. Mit knappen Mehrheiten empfahl die ständerätliche Rechtskommission
ihrem Rat schliesslich die Ablehnung der Anliegen. Gemäss Kommissionsmehrheit seien
die Immobilienpreise primär von inländischen Faktoren und der Nachfrage beeinflusst -
eine Ansicht, die auch von der Allianz geteilt wurde. Nach umkämpfter Diskussion, in
der die Befürworter die Anliegen als geeignet erachteten, um den Druck auf den
Immobilienmarkt zu reduzieren, und sich die Gegner gegen eine Abschottung von
ausländischen Investoren wehrten und deren negativen Einfluss auf den
Immobilienmarkt dementierten, folgte der Ständerat mit Zweidrittelmehrheit dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit und lehnte die beiden Motionen ab. Während der
Debatte stellte der freisinnige Fabio Abate (fdp, TI) die Frage, ob es so kurz nach
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative angebracht sei, auch noch den Spielraum
ausländischer Investoren einzuschränken. Dies wurde von einer bürgerlichen Mehrheit
verneint: Während sich Vertreter der CVP, FDP, BDP und SVP für die Ablehnung der
Motionen stark machten, erhielt die Linke Unterstützung durch Vertreter der GLP und
den parteilosen Thomas Minder (parteilos, SH). Die zuständige Bundesrätin Sommaruga,
die sich ebenfalls für die Annahme der Motionen einsetzte, kündigte zudem weitere
Bestrebungen zur Änderung der Lex Koller an. Sie habe das Bundesamt für Justiz
beauftragt, Lücken in der bestehenden Gesetzgebung zu eruieren, wobei
Handlungsbedarf festgestellt worden sei. 32
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Umweltschutz

Abfälle

Im Juni 2020 sprach sich auch die kleine Kammer für wirksame Massnahmen gegen
Littering aus und nahm die Motion Bourgeois (fdp, FR) an. Die UREK-SR hatte davor
einstimmig für die Annahme der Motion votiert. 
Im Plenum erläuterte Thomas Minder (parteilos, SH), dass ein hohes Pfand, etwa auf
Dosen oder PET-Flaschen, wohl die effektivste Lösung wäre, um das Littering-Problem
anzugehen. Allerdings habe sich der Handel dagegen ausgesprochen. Bussen zu
verteilen sei wenig sinnvoll, da kaum je ein Polizist neben der fehlbaren Person stehe.
Minder sah deshalb pessimistisch in die Zukunft und richtete die Frage nach der
wirksamsten Lösung an Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Diese erwiderte, dass die
Verwaltung nur das umsetzen könne, was das Parlament entscheide, und dieses habe in
letzter Zeit recht wenig unternommen, um das Problem wirksam anzugehen. Auch sie
äusserte sich eher pessimistisch und erwartete kaum, dass mit der Umsetzung der
vorliegenden, sehr offen formulierten Motion das Littering aus der Welt geschafft
werden könne. 33

MOTION
DATUM: 03.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

In der ersten Woche der Sommersession 2018 wurde die Motion Quadri (lega, TI) auch
vom Ständerat behandelt. Robert Cramer (gp, GE) wies in seiner Funktion als
Kommissionssprecher den Rat darauf hin, dass ein Kommissionsmitglied seit der
Veröffentlichung des Kommissionsberichtes im April offensichtlich eine
Positionsänderung vollzogen habe. Während sich die RK-SR in ihrem Bericht noch mit
10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung geschlossen für die Ablehnung der Motion
ausgesprochen hatte, beantragte nun Ständerat Minder (parteilos, SH) – er hatte sich
zuvor noch der Stimme enthalten – mittels eines Einzelantrags die Annahme derselben.
Als Antrieb des Meinungswechsels führte Minder die jüngst erteilte Baubewilligung zum
Bau der Aksa-Moschee in seinem Heimatkanton Schaffhausen an, welche von ihm selbst
auch als neustes «Sorgenkind» im Rahmen dieses Vorstosses betitelt wurde. Die
Kantonsbevölkerung habe ob diesem Grossprojekt grosse Bedenken und es herrsche
eine weitläufige Aufregung, nicht nur aufgrund der Bedenken hinsichtlich einer
zunehmenden Islamisierung, sondern auch weil sich vermehrt die Frage nach der
Finanzierung des Projektes aufdränge – folglich die gleiche Frage, wie sie von der
angeführten Motion aufgegriffen werde. Die Diskrepanz zwischen den von der
Bauherrschaft angegebenen und von externen Bauexperten geschätzten Kosten sei
dermassen frappant, dass sich der Vorstand des Türkisch-Islamischen Vereins genötigt
gesehen habe, einen öffentlichen Informationsanlass zu veranstalten, um der sowohl
medial als auch in der Bevölkerung geschürten Debatte Einhalt zu gebieten. Laut Minder
seien Grossmoscheen in der Schweiz definitiv ein heikles Thema, nicht zuletzt auch seit
der Schliessung der An-Nur-Moschee in Winterthur. Zudem zeige der Umstand, dass
die Motion von einem Tessiner Volksvertreter eingereicht wurde, dass sich das Problem
mittlerweile auf mehrere Kantone ausgeweitet habe. Wenn man die Bedenken der
Bevölkerung nicht ernst nehme, sei es lediglich noch eine Frage der Zeit, bis diese eine
entsprechende Volksinitiative lancieren werde. Diese würde dann entweder
Grossmoscheen gänzlich verbieten oder die Forderung der vorliegenden Motion eines
Verbots der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel aufgreifen. Daher bat
Minder den Ständerat, es dem Nationalrat gleichzutun und die Motion anzunehmen.
Der Ständerat kam dieser Bitte aber nicht nach und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 7
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Offensichtlich hatten die abschliessenden Worte von
Bundesrätin Sommaruga zu diesem Thema eine grössere Überzeugungskraft als jene von
Ständerat Minder. Mit dem Verweis, dass sie mit dem genannten Projekt in
Schaffhausen nicht vertraut sei und entsprechend keine Stellung dazu nehmen könne,
bat sie Ständerat Minder, dennoch eine klare Trennlinie zwischen dem Bau einer
Moschee und den Überlegungen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung zu
ziehen. Wenn jeder Moscheebau mit dem Generalverdacht der Terrorismusfinanzierung
einhergehe, sei dies weder ein Dienst an den hiesigen Behörden, die sich effektiv mit
dieser Problematik auseinandersetzten, noch ermögliche dies der muslimischen
Gemeinschaft, ihre Gebetskultur in der Schweiz zu pflegen. Mit dem Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
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Extremismus seien genau solche Fragen mit Nachdruck diskutiert worden und man
habe sich über die verschiedenen Staatsebenen auf 26 Massnahmen mit
entsprechenden Zuständigkeiten geeinigt, deren Umsetzung nun vom
Sicherheitsverbund Schweiz in Angriff genommen werde. Die Bundesrätin erläuterte
dem Plenum, dass sie am Vorabend der Debatte an einer Diplomübergabe im Rahmen
einer Weiterbildung für religiöse Betreuungspersonen an der Universität Bern
teilgenommen habe und dort auf einen regen Austausch zwischen verschiedenen
Religionsgruppen gestossen sei. Dies zeige ihr auf, wie man religiöse Betreuung in
gewünschter Weise sicherstellen könne: interreligiös und in gegenseitigem Respekt vor
den unterschiedlichen Religionen. Es gelte folglich, solche Bestrebungen zu
unterstützen; und nicht etwa eine Motion, die einfach generell etwas sage und damit
ganze Religionsgemeinschaften unter Generalverdacht stelle. 34
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